
Verwaltungsgemeinschaft Sünching
Mitglieds gemeinden

Auftiausen - Mötzing - Riekofen - Sünching

Verwaltungsgemeinschaft Sünching, Schulstr. 26, 93104 Sünching, Tel. : 09480/9380-14, Fax-20 (Hr. Stern, Zimmer-Nr. 03)

Anordnung

gemäß § 45 der Straßenverkehrsordnung (StVO)

Die Verwaltungsgemeinschaft Sünching, Schulstraße 26, 93104 Sünching, erlässt
als zuständige Straßenverkehrsbehörde für die Gemeinde Sünching folgende ver-
kehrsrechtliche Anordnung:

An der Gemeindeverbindungsstraße Mitterweg wird an den Einfahrten in die Orts-
Straßen Zum Scharing, Am Anger und Am Höhacker jeweils das Zeichen 301 (Vor-
fahrt) ergänzt. Die Einmündungen aus den Ortsstraßen in die Gemeindeverbin-
dungsstraße sind jeweils mit Zeichen 205 (Vorfahrt gewähren) beschildert.
Beiliegender Lageplan ist Bestandteil dieser Anordnung.

Diese Anordnung ergeht aus Gründen der Sicherheit und Ordnung des Verkehrs.

Diese Anordnung wird mit der Aufstellung bzw. Entfernung der Verkehrszeichen bzw.
Verkehrseinrichtungen wirksam.
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